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Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Gleichbehandlungs
gesetz geändert wird. 

~:I ... ~rifH GE~E]ifj·~fVVtj~r i 
L .. ____ . __ ... _._ .. _________ ._ ... __ " __ -GEl19 __ 

I I Datum: 22. MAI 1985 

; Verteilt 22. Mai 1985 
~ ... . 

Zu dem oben angeführten Gesetzesentwurf erlaubt sich die 

österreichische Ärztekammer folgende Stellungnahme abzugeben: 

Die Ausweitung der Gleichbehandlungspflicht des Dienstgebers 

bezüglich männlicher und weiblicher Dienstnehmer auf Maßnahmen 

der Aus- und Weiterbildung auf betrieblicher Ebene wird ab

gelehnt. 

Abgelehnt wird insbesonders auch das Verbot einer geschlechts

spezifisch-differenzierten Ausschreibung von Arbeitsplätzen. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen stellen eine weitere staatliche 

Einschränkung der Dispositionsmöglichkeiten der Dienstgeber 

dar. 

Beilage 

(24 weitere Aus
fertigungen) 

Mit vorzüglicher Ho~~h~~ng 
Für das Kammeramt:/·~ ',~" . 

/4~ 
Hofrat Dr.fr "~, Urbarz 
Kammeramtsdirektor" ' " '." 
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